
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


«an abonnir» li« be» I. A. Och« In Bern, und bev VsQ Da« «bonnrme»» für ?8 Numuicrn oder für «I» Vier
aven Poüamtern. 2<4(?« càhr »r m Bern 4 Dr. >m!> ausser Ber.i,^ voiürc» Fr. 5 l'y.

>», W>,,«»»> >»»» »!!! > ' »> »»»»»^^»» »> ^
^ ^

^

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Uste?i.

Mittwoch, den 8 April 1801. Viertes Quartal. Den 18 Germmal!X.

Gesetzgebender Rath, 14. Merz.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Petitionencommißion über

die Bittschrift der Munizipalirät von Locarno.

Entblößt von all.n Mitteln, solche Unkosten zu be.

streiten, und in Betrachtung der Armuth des grvsten

Theils der Einwohner dieser Gemeinde, welche mit
Noth steh den Lebensunterhalt verschaffen können, und

zugleich in der Ueberzeugung, daß der Unterhalt der

helvetischen Truppen der ganzen Republik obliege, bit-
tet die Mumzipalität der Gemeinde Locarno den gcsctzg.

Rath, solche Vorkehrungen zu treffen dainit diese Ge.
meinde von einer Last befreist werde, die ste unter dem

Drucke der gegenwärtigen Umstände zu tragen nicht im
Stande ist.

Die Pet. Cowmißion schlagt ihnen vor B. G., die

Beschwerde der Mnnizivalität Locarno an die Vvllzst
hung ZU übersenden, mit der Empfehlung, die gerechte

Klage und teaurige Lage derselben in Betrachtung zu

ziehen, und ihr, soviel die Umstände es erlauben, zu

entsprechen. Angenommen.

2. Die Gemeuidskammer der Gemeinde Riva St.
Vitale im Distrikt und Canron Lugano, ans das An.
suchen der Gemeinheit ihrer Mitbürger, bittet, die

durch den Tod ihres Erzvriestcrs Carls Posti ledig ge-

wordene Pfarrstelic, welche vorher durch die obern geist.

stichc» Behörden besezt wurde, durch die Gemeinde selbst

besetzen zu können. Sie sagt zwar, daß der Beschluß

vom 22. Jenner «8oo die alte Disciplin der Kirche,
Polizcy und Gebräuche in Rücksicht der Ernennungen zu

den Pfarrstellcn und Pfründen provisorisch bestätige,
allein durch diese provisorische Verfüguna, glaubt die

Gemeindskammer von Riva, habe sich der Gesetzge.

bungsrath vorbehalten, die Pfarrernennungen durch

5

ein positives Gesetz zu bestimmen; daher glaubt sich die,

selbe berechtiget, anzufragen: ob der gesetzg. Rath in
den gegenwärtigen Umständen schicklich finde, cm Ge-
setz über diesen Gegenstand zu machen?

Zu diesem Ende hat hie Verwaltungskammcr ans
daS Begehen, der Gemeindskammer von Riva, (wie
es sich aus einein Bcgleiiungsschreiben des Reg. Statt»
Halters ergiebl), den Bischof von Como durch ein Schrei,
ben ersucht, die Ernennung aufzuschieben und die Ent.
scheidung der helvetischen Regierung abzuwarten, worü«

der aber bis jest noch keine Antwort eikgrlar.gt M.

Ihre Commißion, m Betrachtung, daß durch de»

obenerwähnten Beschluß die alte Disciplin der Kirche
und Gebrauche in der Besetzung der Pfarr - und an.
dern Pfründen in Kraft bleiben solle; und in Bctrach,

lmig, daß auch ein zu machendes Gesetz nicht auf den

gegenwärtig vorhandenen Fall zurückwirken könne, trägt
darauf an, in das Begehren der Gemeindskammer von

Riva St. Vitale nicht einzutreten. Angenommen.

z. Der Negienmgsstatthalter des Cantons Lugano,
auf Begehren der exvicirrr (Gemeindsbürger) und
Lxkoraklsn (Einwohner) der Gemeinde Agno, Canto«
und Distrikt Lugano, übersendet dem Gcsetzgebungsrathe
die Gründe und Gegengründe dieser beyden Classen von
Bürgern, welche wünschen, daß die Streitigkeiten, die

ste miteinander wegen der Vertheilung einiger Gemeind«

guter haben, die die crstern, nemlich die exvicim vor»

nehmen wollen, vom GesetzqebungSrathe entschieden

und dem obwaltenden Prozesse ein Ende gemacht werde.

Dcr Regicrungsstatthalter Host endlich, daß eine all«

gemeine Entscheidung über diesen Gegenstand, alle ähn»

lichen Fälle bestimmen werde, in welchen viele Gemein«

den dieses Cantons sich befinden, und mehrere Prozesse

abhalten wird, die im Punkt waren auszubrechen,
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und die die Erwartung der Entscheidung desjenigen der

Gemeinde Agno allein aufhaltet.
Die Con'Mißion glaubt, nicht in Rücksicht des vor.

liegenden Falls, sondern in der Absicht, die drohenden

Prozesse, die «n den mehrsten Gemeinden des Cantons

Lugano ausbrcchen könnten, zu verhindern, Ihnen vor-

schlagen zu müjftm, das Schreiben des Regierungsstatt-
hailcrs von Lugano nebst den eingesandten Schriften
der Bürger so» Agno, an die Pvlijeycomnnßion zu

weisen, damit sie in Erläuterung des Gesetzes über die

Bürgerrechte, etwas vorschlage, das diesen auszubrc-

chenden Streitigkeiten zuvorkomme. Angenommen.

4. Aufgeweckt durch das wohlthätige Gesetz vom

rz. Dec. itzoo sthen die sämtlichen Theilhader der 78

Jucharlen hallenden wohlgelcgenen Ailment zu Word
Distc. Hochstellen, em: daß dieses Kcmenidgut, das

bisher ohne Vcrbcssermigsanstalr als eine sumpfigte

Küh. und Eeisilveide benuzt wurde, in Privateigen-
thum vertheilt und (welches ohne Schwierigkeit gcschc-

he» kaun) abgezapft, sich unverzüglich zum fruchtbar-
sien Land oualificicren werde. Die armen wie die rei-

chen Gcmcindsgenosscn sind sämtlich so wohl von der Ge-
meinnütztgkcit des bcylicgcndcn Vcrtheiiungsprviekt über-

zeugt, daß sie ohne einige Opposition denselben einmü.

thttg zur fördcrsamen Ratifikation empfehlen. Möge
«s der jetzigen und künftigen Gesetzgebung in jedem

andern wie in diesem Fach gelingen, gemcinsti)ädliche

Vorutthcile einer alten Trägheit, durch einen weifen
Wink zu zerstreuen!

Die Pet. Commißion trägt darauf an, diesen Thci.
kungsprsjek; der Fmanzcommißion zur nähern Prüffung
zu überweisen. Angenommen.

5. B. I- L. Bourgeaud begehrt, daß sein vom
Ehrscdatz freyer Weinberg, auch keine Einregistnrungs-
gebühr zahlen müsse. Wird abgewiesen.

Ein Mitglied macht folgenden Antrag:
Auch ich, B. Gesetzgeber, möchte die wenigen Au-

genblicke unserer Eiosiweiltgkeit benutzen, um meiner und

Ihrer Humanität ein ewiges Denkmal zu stiften.
Kennen Sie nicht einen Greisen, der -n Bodmers

patriarchalischer Hütte, an den Ufern der Limmai, die

Morgenröthe von Deutschlands Litteratur aufgchen sah?
der in Hàticnâ Gefilden die Claßikcr von Rom und
Griechenland verstehen lernte, und sich würdig machte,
selbst ein Claßiker zu werden? Kennen Sie nicht einen

Gttiscn, dessen unwiderstehlicher Zauber Sie oft in die

Zeiten der Ritter und in die unendlich schönen ewig
j«ng?n Zeiten der Griechen versczte?'Kennen.Sie nicht

einen Greifen, der ein zweyter Proteus, setzo als Plato,
jezt als Aristipp — bald als Arivsto, bald als Lucian —
hier als Cervantes, dort als Fielding, immer original,
immer neu und unnachahmlich die Tugend und Freude

lchrle?
Dieser Greis, der Ruhm des abgeschiedenen Jahr.

Hunderts, auf Deutschlands Parnaß der Triumvire

emer, schon lange die Geisel der Archonh» und Zunft,
wcister und des lustigen Gesindcls kleiner Duodezkan-
töncbcn und naselanger Hauptstädtchen und all der

Tràrenen, Pîackereyen, Herz, und Geistlosigkcitcu,

abderiltschen Andenkens, und eben dadurch lange schon

der überzeugendste Prediger helvetischer National« und

Rcgicrungseinheir.
Dieser Greis, der Erzieher eines der aufgeklärtesten

Fürsten Deutschlands, hoch bey ihm in Ehren und

Mitglied seines Hofraths, dem das hoctilödl. Vorort

Zürich einen inonatlickien Aufenthalt verweigert hätte,

wäre nicht unser College Füßli uraliwohlhergekonnnener»

maßen Bürge für ihn geworden, daß er während dessen

Dauer einein wohlverordncten Spend, und Spilalamk
nicht anheim falten werde; dieser Mann ist nicht nur

Dichter, Welt, und Menschenkenner, Philolog und

Philosoph. Seitdem der göttliche Funke in Ihm er.

wacht ist, war er stets und ist es noch jezt in der gros,

fen heiligen Bedeutung des Worts und in dem Si»»c,

den Phocio» und Epaminondas, Lconidas und Brutus

ihm gaben, ein wahrer, ächter Republikaner, mier,

schütlcrlich die Rechte feines Volkes 7>nd die Rechte der

Verminst und des Menschen gegen jcocrmann mannhast

und nachdrucksamst zu vertheidige». Er ist und war

von jeher das Muster eines zärtlichen Gatten, der beste

Vater und Freund seiner Kinder, der gewissenhafteste

Bürger, der liebevollste Nachbar.
Dieser Mann ist und war von jeher der zärtlichste

Liebhaber unsers Vaterlandes; die innigste Sympathie

machte ohn Unterlaß zur Wonne seiner Seele, zum

Schmerz seines Herzens all das Gute und all das

Unglück, das unserm Vaterland wiedersuhr, und die

feurigste Liebe schoinr Ihn bey Helveticns Wiedergeburt

gleichsam neugeboren zu haben.
A» > den würdigen Sohn seines Freundes, der teil

ersten Schiffer und den ersten Menschen besang, der

seinen Stand der Erde wiedergab, vermählte er das

köstlichste Kleinod seines Herzens, die gelicbtcste stmtt

Töclttcr.

In unsern freundschaftlichen Zirkel» lernten wir schon

eine geraume Zeit einen seiner hoffnungsvollesten Löhne
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kennen, achten und keden, aiô einen Jüngling » der mit
ächten Republikanern gienge bis in den Tod. —

B Gesetzgeber ich schweige! Einmüthig wie am

;8. Febr. »Zoi, als Ihr dahingcrissen von höherer Be-
Meisterung das Organ unserer Nation wäret, und Eins
und untrennbar mit einander zu leben und zu sterben

beschlösset — einmüthig wie damals klopfen unsre Her«

zen alt, und wir denken:

Das ist Wieland!
Hier ist das Denkmal, das ich unsrer Einstwciligkcit

für die späteste Nachkommenschaft zu setzen wünschte:

Der gesetzgebende Rath verordnet:
Dem Dichter Wietand in Weimar soll das helve»

ttschc Bürgerrecht ertheilt seyn.

Am iz., 16. und 17. Merz waren keine Sitzungen.

Gesetzgebender Rath, 18. Merz.
Präsident: Hub er.

Der B. Hegner »sn Winkerthnr erklär', seine Er-
ncnnuug m den gcsezgebeuden Rarh um häuslicher Ver-
hällnisse willen, nicht annehmen zu können. — Der Rath
wild in 10 Tagen zu einer neuen Wahl schreiten.

Der Vollz, Rath erklärt durch eine Botschaft, daß er
über den Decretsvvrlchlag, der den Saalinspckloren des

gesezgcdenden Raths einen neuen Credit von 4000 Fr-
«öffnet, nichts' zu bemerken habe. — Der D.'cretsvor»

schlag wird hierauf zum Décrété erhoben.

Der Vollz. Rath übersendet die verlangte Zuschrift
der Munizipaiität Bern durch die sie die Frage ans-

stellt: ob zu ihrer neuen Gemeindsanlage, nicht auch

von dem Personale der obersten Gewalten und ihrer Au-
gestellten beygetragen werden soll?

Der Gegenstand wird an die MunizipalitZtscomißion
überwiesen.

Der Dccrctsvorschlag der dem V. I. G. Edel von

Frankfurt an der Oder, das helvetische Bürgerrecht er-

theilt, wird in neue Beralhung genommen, und hierauf
zum Décrété erhoben. S. dasselbe S. isvo.)

Das Gutachten der Polizeycommißion über allge-

meine Bàxolizey wird in Beralhung genommen S.
dasselbe S. >222. 27 1 und hieraus verworffcn.

Das Gutachten SerPol. Com. über das Tavcrnenrccht
des B. Slaüdli C. Semis, (S. S- 1225) wird in Be-
rathung genommen, und hierauf von dem Vollj. Rath
nähere Alisschlüsse über diesen Fall verlangt.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
Cvmmißlsn gewiesen

B. Gestzgeber! Der Vollz. Rath übersendet Ihnen
hiebey das Resultat der Versteigerungen, welche über
die zur Veräußerung bestimmten Nationalgütcr im Ct.
Zürich vorgenommen wurden, und deren Genehmigung
sowohl die dasige Vcrwalttingskammer als der Finanz-
minister vorschlägt. Der Vollz. Rath stimmt diesem

Vorschlag bey, und ladet Sic B. G. ein, diese Verstei-
gerungen, wenn Sie ihre Zustimmung erhalten haben,

zu ratificiren.
Folgende Botschaft wird verlest», und der Potizey-

commißion überwiesen:

B. Gestzgeber! Sie überwachen dem Vsllz. Rath
mit Ihrer Botschaft vom > 2. Horn, eine Bittschrift von
Peter Adam von Oderndorf, nebst nöthigen Beylagen;
in der ersten beklagt sich der P. Adam über den Beschluß

vom i;.Ienner, welcher ihm das Recht eine neue Mühle
zu errichten, untersagt, und Sie B- G. wünschen nun
die Gründe zu wissen welche den Vollz. Rath bewogen,

obigen Beschluß zu nehmen und den P. Adam i» seinem

Begchrem abzuweisen. Hier empfangen Sie die Adam«
sehe Bittschrift nebst den Beylagen zueük. Es w-rd
Ihrem Scharsblik nicht entgangen seyn, was für ein

Ton in der ersten herrscht, und daß, wenn eine solche

Sprache sollte zur Mode werden, wann stch jeder wollte
beykommen lassen, die Beschlüsse einer der oberste» Ge-
walten auf ähnliche Art zu zergliedern, um sich gleichsam

zur Gcgcnpartey derselben anfzuwerffen, unfehlbar eine

auffallende Verminderung der schuldigen und uothwâî.
gen Achtung gegen die Regierung, und eine wunderbare

Verwirrung in dem Geschäftsgang daraus entstehen

müßte. Ihrer Klugheit ist es üderlassn, dießsats die

zwekmäßigen Verfügungen zu treffen; unterdessen beeil:

sich der Voll;. Rath die an ihn gestellte Anfrage, wie

folget, zu beantworten.

Es ist eine unleugbare, unwidersprechmde, auf die

Natur selber gegründete Wahrheit, daß jede Ablenkung
eines Theils von einem Bach nothwendig eine Vermin-
derung der Hauptmasse des Waffers, sey es durch Ver.
siegunz, Ausdünstung oder V-rkältung verursachen muß.
Dieser Satz ist so wahr, daß darüber Sachkundige und

Unkundige, Wasserwerk - und Wässerungsrecht-Besic-
zende einig sind, und es ist Thatsache, daß nisinaien
eine solche Ablenkung gestattet worden, änderst, sie Habs
sich auf ein wirkliches Recht gcstnzt, oder sie sey durch
fteundschaftiicheUebereinkunft,or el durch den Fail der an.
«kanten Nothwendigkeit und für den allgemeinen Nutzen«

oder endlich durch eine besondere Gunst bewirkt worden ;
eôêN'se ist Thatsache, daßbwanhm in der ganzen Schweiz,:-
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aile bcstchende Mühlen, als vorzüglich rechtmäßige Nuz»

uicsser dcs.Bachs a» dem sie lagen, angesehen wurden,
und das Wässcnmgs-und Ochlirccht, allezeit dem

Mühlcnrecht untergeordnet worden; und endlich ist es

eben so Thalsache, daß wenn es je und an welchem Ort
es seyn mochte, um Errichtung eines neuen Werks, bc-

sonders eines neuen Trabens zu thun war, alle darhinter

am gleichen Bache gelegenes Wasserwerke und Ehehaften,

sogar in der Strecke von z bis 4 Stunden sich dagegen

widersezten.

Hier an dem Wtldbach, in dem C. Solothurn gelegen,

hat gewiß dle Natur sich nicht verlang,>ct, gewiß wird
wie an andern Orten, die gleiche Ursache, die gleiche

Wirkung erzeugen, gewiß würde die von P. Adam vor-

gehabte Ablenkung eine Verminderung des Wassers, und

also eine schädliche' Folge für die dahinrer gelegenen

Mühlen bewirkt haben — gewiß auch haben leztcre em

altes und vorzügliches Recht auf die Benutzung dieses

Bachs, um so da mehr, da P.Adam bey dem zweyten

Augenschein selber eingestund, daß die Mühlbesitzcr das

Recht haben, alle Schleusten einzustellen, die auf seine

Oehle führende ausgenommen, welches lcztere ihm zwar

von seiner Gegenpart verneinet wurde, und wofür er

auch keine Titel aufzuweisen hat.
Aus allen diesen Gründen zog der Voll;. Rath die

ganz natürliche und ungekünstelte Schlußfolge, daß die

von P. Adam vorhabende Abänderung und Errichtung

einer neuen Mühle, eine Verminderung des Wassers

im Wildbach bewürke — für die ältern daran gelege-

neu Wasserwerk und Ehehafte von schädlichen Folgen

sey: über das Mehr ober Weniger, wie auch über die

vorgeblich in den neuen Graden sich ergießende Brunn-
quelle, deren Lauf natürlicherweise ohnedem nid sich geht,

trat er nicht ein, und dieß waren die Hauptmotive,
den P. Adam in feinem Begehren abzuweisen.

Es sind noch einige Hauptbemerkungen, die den

Vollz. Rath in seinem Beschlusse geleitet haben und die

er Ihnen B. G. gleichfalls nicht vorenthalten soll. Be-
trachten Sie was war und was geschehen soll. Es sind

Mattenbesitzer, die aber auf das Wässerungsrecht bey

jedem Wassermangel Verzicht thun müssen; es ist eine

Oehle in sehr geringer Entfernung vom Bach. Es ist

allgemein bekannt, daß die Oehlcu in der Schweiß nie,

malen das ganze Jahr, sondern nur hauptsächlich wäh-

rend z Monaten, in einer Jahrszeit, wo das Wasser

gewöhnlich im Ucberßnß fließt, betrieben werden; und

noch ist ungewiß und nicht rechtlich entschieden, ob der

Oehlèr das Recht habe, die vor der Oehle stehende

Schließen offen zu halten ober aber ob die darhinter
am Hauptbuch gelegenen Mühtendesitzcr das Recht ha.
ben selbe zuzuwerfen? Jede Parthey behauptet für sich

Ja, und nun will P. Adam eine neue Mühle errichten,
will selbe eine beträchtliche Strecke tiefer in sein Land
setzen will dadurch das ganze Jahr hindurch Tag und
Nacht die freye Disposition über den Bach erlangen.
Hierdurch würden die alten Mühlbesitzcr in ihren Rch>
ten so sehr eingeschränkt, daß sie höchstens hinter der
neu zu errichtenden Mühle, alle fernere Entführung de»

Wassers zu verhindern die Aussicht haben könnten;
und wenn dann nun P. Adam das verlangte erhallen
hätte und die Mühle mitten in seinem Land gestanden

wäre, was oder wer würde ihn gchknkeri haben, wenn
seine Mühle Nichts zu mahlen gehabt hätte, das Wasser

und füraus VcS NachlS aufsein Land zu leiten oder sich

mit den ihm nah g ieg.ncn Gütcrbesitzern zu verstehen

und ihnen das Wasser zukommen zu lassen? oder wenn
endlich der Fall eingetreten wäre, daß der roa P. Adam
u, ftunn Gegnern gescholtene Brodncid in ihm selber

erwacht wäre und er ihnen durch beständige Entziehung
des Wassers am Mahlen hätte schaden wollen, so hat.
ten seine Gegner dieß auf keine andere Art als durch

Aufstellung einer beständigen Wache verhindern können,

und wie weit hätte eine solche Wache das Recht, sich

i» das Eigenthum des P. Adam zu verfügen? wie oft

wären Streit oder sogar Thätlichkeiten entstanden?

Endlich scheint, daß P. Adam sich von seinem Wr
zu viel habe verleiten lassen, wenn er feine Gegner alle

und unbedingt des Brodneids beschuldigt; es ist gewiß

nicht Brodncid, wenn das Handlung shaus, Wagmr
und Comp., das in einer der Jndustrielvfesic» Gcgeiten
der Schweiz ; bis 600 Menschen Brod vcrschast sich m

der Zahl seiner Gegner befindet ; es ist nicht Brodneib,

wenn dieß nemliche Haus durch vicliähnge Erfahrung
und durch den von Wassermangel verursachten Schabe»

belehrt, sogar eine der bestandenen Mühlen erkauft, »»>

einzig feine zur Fabrik nöthige Wasserwerke darein j»

fetzen. Partikularen die durch ihre Betriebsamkeit, tie

Industrie des Landes vermehren, zum Unterhalte der

Arme» beytragen, den Wohlstand ihrer Gegend verweh«

ren, und also vorthcilhaft auf das Ganze wirken, M
gewiß nüzliche Bürger des Staats und der Vollz. Rath

wird immer glauben in feinen Pflichten zu sey», selbe zu

begünstigen und unterstützen, so oft es ohne Nachthcö

und Becmtcächligung eines Dritten seyn kann.

(Die Forts, folgt.)
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Der neue Schweizerische Republikaner. ^» ^ '

Herausgegeben von Usteri. là)
Donnerstag, den 9 April 1801. Viertes Quartal. Den 19 Germinal

Ait die Abonnenten.
Da mit dem Stück ;i2, das vierte Quartal des

neuen S cv w. Il ep u bli kan ers zu Ende geht,
so sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fort»
fttz-mg ununterbrochen Zu erhalten wünschen, ihr Abon-
ncinmt für das fü» si e Quartal ungesäumt zu er-

neuern.

Die Ste mpe l gebü h r, welcher von nun an die

Zeituagsblätter unlerworffcn sind, macht eine Erhöhung
des Preises derselben unvermeidlich. Das Abonnement
für daö fünfte Quartal ist also 4 Fr. 5 btz. in Bern,
»nd 5 Fr. 5 btz ausser Bern, wogegen der Republika-
ner postfrev geliefert wird. Die Abonnenten werden

leicht bemerken, daß bey dieser sehr mäßige» Preiserhö-

hung, mehr als ein Drillet der Stempelgebühr von dem

Verleger selbst getragen wird.
Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung

folgender Blätter, von denen noch Eremplare um beygesezle
'preise zu baden sind:

Der Smweìz. Republikaner, z Bände, jeder zu 8 Fr.
Supplement dazu - Fr.
Neues helvetisches Tagblatt, - Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt 1 Band, 4 Fr.
Neuer schweizerischer Republikaner 4 Quartale, jedes zu

4 Fr.
Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,

sollen in einigen Guoplcmcnthcsren nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup-
«leniente- gefunden hat. Man pränumerirt für das erste Heft
mit z Fr. bey dem Herausgeber oder bey I. A. Ochs.

Aon den Registern zu obigen Saminiungeu find blSdahin
drey zu den z Bauden des schweizerischen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des TazbiaUS erschienen : die udri-
«en sollenj nachfolgen.

Gesetzgebender Rath, 18. Merz.
Fortsetzung.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
Commission gewiesen:

B. Gesczgeber! Auf Ihre Botschaft vom n. Dec.

lezthin, worinn Sie die nöthigen Erläuterungen über

verschiedene Abgaben verlangen, um deren Nachlaß die

Gemeinden Gempen und Secven, aus dem Caiilon So»
lvthurn ansuchten, übersendet Ihnen der Vollziehungs»

Rath sowohl die von denselben erhaltene» Petitionen und

Schriften als auch den über diesen Gegenstand erstat»

tcten Bericht der Vcrwalttmgskammcr vou Solothurn,
samt mehreren Beylagen, wodurch Sie in den Stand
gcsezr werden, über diese Angelegenheit das Gehörige

zu beschlossen.

Folgende Botschaft wird verlesen, und der Finanz»

conimlßw» üleewieien:
B. Gestzgeder! Der Bürger Zlukigcr von Oberstes«

holz bittet in beylicgendcr Zuschrift, daß ihm ein mitten
im Lehcnhofdes Klosters St. Urban (Sonnhalden ge«

nannt gelegenes Wicftnland gegen ei» anderes von glei,
chem Maaße, aber an seine übrigen Grundstücke anstos»

send, abgetreten werden möge, um den Verdrüßlichkei-
ten auszuweichen, welche öfters zwischen ihm und den

Lehenleurcn dieses Hofes wegen der Wässerung enlstan'
den sind.

Sowohl die Verwallungskammer, als der Verwalter
von St. Urban versichern daß dieser schon in den Absich.
ten des vormaligen Abts gelegene Tausch die sichersten

Vortheile für den Staat vereinige, indem mit Beyde-
Haltung der Grundzinsgebühc, und des geometrischen

Güter-Inhalts wirklich das bessere Land, eine nüzliche

Abründmig und zugleich die Aufhebung einer nachtheili«

gen und vcraltertcn Verabfolgung von Zaunholz, erzie«

let werden. Diese Gründe B. G., bewegen deh Vollz.
Rath von Ihnen die Bevollmächtigung zu Abschlicssunq

dieses zum Vortheil der Nation ausfallenden Tausch,

kauft's zu begehren.

Die Petitioycncommlßion berichtet über nachfolgende

Gegenstände:
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I. Die Gemcinde Groß.Dietwyl, Distr. Mishofen,
Cants» Luzern stellt vor die Bcmitzmig ihrer betracht»

lichen Gemeindgüter sty so vertheilt daß jedem Burger,
der das Alter von zo Jahren erreicht habe, eine Recht»

same zustehe, und daß über das aus, 6» an den Hau-
fern klebende Rechte czustiren, die jedoch, wenn die Hau-
ser von Burgern besessen werden, welche ein Personal»
recht gemessen, nicht benuzt werden können. Dieser
Verlheilung des Genusses zufolg, seyen im gegenwärtigen
Augcnblik us Rechte, die ausgeübt werden. Was die

objektive Benutzungsart anbetreffe, so werde jeweilen der

dritte Theil im Kehr zur Anpflanzung von Erdspeisen

gewidmet; die beyden übrigen Theile aber als Weyde
benuzt; doch sey im lczlcn Jahr auch ein Theil des

Weydlands den Antheilhabern gegen Erlag von 60 btz.,
welche man zu Bestreitung ansserordentlichcr Gemeinds,
bedürfnisse verwendet habe, zur Anpflanzung überlassen

worden. Diese Einrichtung, die vorzüglich den Armen
rortheilhaft sey, stimme durchaus mit ihren übrigen land,
wirthschaftlichcn Verhältnissen übcrein, und gereiche
noch dermal zur allgemeinen Zufriedenheit, mit Ausnghm
des Distriktsstatthalters Zettels von Altishofcn und seines

Tochtermanns Löwcmvirth Stcinniann.
Diese beyden Individua verlangten »emlich gegen den

Wunsth und Willen der übrige» 114 Rechtsame-Be-
sitzercn, die Theilung, oder wenigstens die Ausmarchung
eines vcrhältnißniäßigen Antheils, um solchen auf belie-

bige Weist, als ihr volles Eigenthum zu benutzen, und
B- Zettel treibe seine Unbescheidenheit so weit, daß er
<ls Besitzer von 4 Häusern, gegen die bisherige Uebung,
4 Rechtsamen anjvreche.

Da die Gemeinde ihrem Begehren nicht entsprechen

wollte, so haben sie sich an die Verwaltunqskammcr ge-
wendet, die auf die gegnerische einseitige Vorstellung hin,
die Gemeinde Groß, Dietwyl schon den Ienner an-
gewiesen habe ihrem Begehren zu entsprechen ; und alS
sie solches zu thun sich weigerte, habe die Verwallungs-
kammer den beylegenden drohenden Befehl der aber
«lcht beyliegt) an sie abgehen lassen.

Nachdem mm die Pctenlin weitläufig die Gründe
auseinander sezr, kraft deren fie glaubt, sich gegen das
Thàngsbegehren der B. Zettel und Stcinmann setzen

zu können, schließt sie:
1) Daß der Befehl der Verwaltungskammer des Ct.

Luzern vom 20. Horn, ixoe aufgehoben, und
2) Wenn Zettel und Steinmann fich mit ihrem Thci-

lütt'.sbegehren an den gestzaebendcn Rath wenden sollten,
tk damit abgewiesen werden möchten.

Da der §. 19. des Gesetzes vom izten Hormmg
1799 ausdruklich jede Theilung eines Gemeindguis vcr.
bietet, bis aufbie Erscheinung eines besondern Gesetzes;
da ferner Sie B. G. durch Euer Kesez vom Dec.
1800 dieses Verbot nicht nur bekräftiget, sonder» sogar
festgestzt habt, daß selbst dic>enigcn Gemeindgütcr, die

durch die Verlheilung ihres Genusses in unabänderliche
Rechtsamen, gleichsam in vas Privateigenlhum über-

gegangen find, nur mit ausdrüklicher Bewilligung des

geftzgebenden Raihs vertheilt werden können, so ist das

Versahren der Verwaltungskammcr des Cantons Luzern,
in so fern nemlich, wie die Petentin es behauptet,
das Begehren der B. Zettel und Steimnann wirklich

aufVcrtheilung des Gemeindguts oder auf eine solche

Ausmarchung eines Theils desselben ge! t daß das ausge-

marchte Stük in das Privateigenlhum fallt, offenbar

unbefugt und willkürlich. In so fern hingegen es nicht

auf das Eigenthum, sondern auf die Benutzung sich

bezicht, so ist es dann allerdings unter dem Dispositif
des Gesetzes vom 4. May 1799 enthalten. (Zrls. f.)

Kleine Schriften.
Beschluß der Anzeige der Schrift: Ueber die

Schweitz und über die Mittel und

Beding nisse einer neuen Organisa-
tion der helvetischen Revublik für
die Interessen des europäischen
Staate »systems.

Das Alte und die Alten, das Neue und die Neuen

taugen Alle nichts: was soll dann geschehen? Wir wer-

den, wie bisher, unsern Verf. selbst reden lassen.

„Der erste Zweck (heißt es S. 61) der neuen

Staatsorganisalion der Schweitz, muß nothwendig

dahin gehen, die politische Unabhängigkeit der Schweitz

soweit zu sichern» daß diese Unabhängigkeit und die da-

mit vorhandenen Staatsinteressen weder durch die Irr-
thümcr und Mißlrirte benachbarter Machthaber, nocli

auch durch die innern Schwächen des SchweitzerstaalS

und seiner Verfassung, in Gefahr kommen können."

Die Aufgabe ist, wie man steht, umfassend genug»

Zu ihrer Auflösung verlangt der Verf. drey Dinge:

1. »Eine politische Verfassung und Organisé >>

des helvetischen Staats, welche, indem sie alle poll"'
scheu Kräfte seiner ehmals getrennten kleinen Völker»

schuften ftst vereint, zugleich auf die möglichste En>»

Wicklung und Vcrvollkomming dieser Kräfte adzwcckl-"

2. » Erfödrrt diese Sicherung, Rücksicht und Sorge

für die Gründung eines festen Handels für die Schweiß
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